
54 – 1921-03-07 

Vertraulich ! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  5 4  

vom 7. März 1921 

 

Anwesend: 

Vizekanzler B r e i s k y sowie die Bundesminister Dr. G l a n z, Dr. P a l t a u f, Dr. 

P e s t a, Dr. R e s c h und Dr. G r ü n b e r g e r. 

 

Zugezogen: 

Vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtshaft: Vizepräsident Dr. Pantz, 

ferner zu Punkt 2: Vom Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten: 

Ministerialrat Dr. W o h l g e m u t h und vom Bundesministerium für Äußeres: Vizekonsul 

L e i t n e r. 

 

Vorsitz: 

Vizekanzler B r e i s k y 

 

Dauer: 15.00 – 16.30 

 

Reinschrift (4 ½ Seiten), Konzept, unterfertigte Präsenzliste, zweifaches Stenogramm, kein 

Beschlussprotokoll. 

 

I n h a l t: 

1. Errichtung eines Wohn- und Siedlungsamtes. 

2. Durchführung des Artikels 184 des Staatsvertrages von St. Germain. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 2, [Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten], ohne 

Zahl, Ministerratsantrag (7 Seiten): Durchführung des Artikels 184 des Staatsvertrages von 

St. Germain; Umschlagbogen zur Stellungnahme für sämtliche Mitglieder der 

Bundesregierung vom 5. März 1921 (3 Seiten); Schreiben an die Österreichische Sektion der 

Reparationskommission (7 Seiten); Schreiben an die Section d´Autriche de la Commission 

des Reparations vom 22. Februar 1921 (1 Seite); Text des allgemeinen Protokolles über 
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Ablieferungen vom 15. Februar 1921 (8 ½ Seiten) 

 

1. 

Errichtung eines Wohn- und Siedlungsamtes. 

B.-M. Dr. R e s c h berichtet, daß die drei Parteien des Nationalrates übereinstimmend den 

dringenden Wunsch nach Errichtung eines eigenen Wohn- und Siedlungsamtes geäußert 

hätten. Die bezüglichen Agenden seien bereits in einer Sektion des Bundesministeriums für 

soziale Verwaltung vereinigt. Er beabsichtige, dem Wunsche der Parteien dadurch zu 

entsprechen, daß die erwähnte Sektion in „Wohn- und Siedlungsamt“ umbenannt werde. 

Über eine Anfrage des V o r s i t z e n d e n, ob es sich um die Schaffung einer neuen 

selbständigen Instanz handle und in welcher Form die Veröffentlichung der geplanten 

Maßnahme gedacht sei, erklärt B.-M. Dr. R e s c h, daß in meritorischer Hinsicht nichts 

geändert werden solle; die Sektion bleibe unverändert bestehen und erhalte lediglich einen 

neuen Namen. Die Veröffentlichung solle in Form eines Rundschreibens an die Zentralstellen 

erfolgen. 

Der Ministerrat nimmt die beabsichtigte Maßnahme zur Kenntnis. 

 

2. 

Durchführung des Artikels 184 des Staatsvertrages von St. Germain. 

Im Auftrage des abwesenden Bundesministers H e i n l berichtet Ministerialrat Dr. 

W o h l g e m u t h, daß die österreichische Sektion der Reparationskommission mit Note vom 

22. Februar d. J. dem Bundesministerium für Äußeres das dem Ministerrat in Übersetzung 

vorliegende Protokoll übermittelt habe, worin das Verfahren festgestellt werde, nach welchem 

die Österreich gemäß Artikel 184 des Staatsvertrages von St. Germain obliegende 

Rücklieferung der weggeführten, beschlagnahmten und sequestrierten Gegenstände 

durchzuführen sei. 

Zu den in diesem Protokolle enthaltenen Bestimmungen könne die österreichische 

Regierung innerhalb einer Frist von 14 Tagen vom Tage der Datierung der erwähnten Note 

Stellung nehmen, widrigenfalls die Bestimmungen automatisch in Kraft treten. 

Im allgemeinen sei zu dem Protokolle, das im Bundesministerium für Äußeres den 

Gegenstand einer Besprechung mit den beteiligten Bundesministerien gebildet habe, zu 

bemerken, daß darin die Tendenz zum Ausdrucke gelange, die Österreich nach Artikel 184 

obliegenden Verpflichtungen soweit als möglich auszudehnen; dies sei auch ausdrücklich im 

Artikel 6, 2. Absatz, des Protokolles ausgesprochen. Bei strenger Auslegung dieser 
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Bestimmungen könnte Österreich verpflichtet werden, nicht nur für die von Truppen oder 

Behörden der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie selbst, sondern überhaupt 

von Truppen oder Behörden des Vierbundes weggeführten, beschlagnahmten oder 

sequestrierten Objekte zu haften, und zwar nicht bloß dann, wenn sie sich auf seinem Gebiete, 

sondern auch dann, wenn sie sich auf sonstigen Gebieten der ehemaligen österreichisch-

ungarischen Monarchie oder der Verbündeten befinden. Nach den dem Bundesministerium 

für Äußeres gemachten Mitteilungen entsprechen die im Protokolle enthaltenen 

Bestimmungen den in dieser Beziehung Deutschland auferlegten Verpflichtungen. Die 

Situation Österreichs sei aber in der Frage der Restitutionen eine viel ungünstigere als die 

Deutschlands. Während Deutschland im wesentlichen erhalten geblieben sei und daher die 

Objekte, die es während des Krieges weggeführt oder beschlagnahmt habe, auf seinem 

Gebiete erfassen und zurückstellen könne, sei die österreichisch-ungarische Monarchie 

zerfallen und die Republik Österreich bilde nur einen kleinen Gebietsteil des alten Staates. Es 

würde nun aber insbesondere auch für die weggeführten, beschlagnahmten und sequestrierten 

Objekte aufzukommen haben, die seinerzeit in die Gebiete der anderen Nachfolgestaaten 

gebracht worden sind. Der Wortlaut des Protokolles lasse ohneweiters die Auslegung zu, daß 

die Restitution solcher Objekte zunächst der Republik Österreich obliege und von dieser erst 

der Beweis geführt werden müsse, daß sich die betreffenden Objekte nicht auf seinem Gebiete 

befinden. 

Bei der Österreich nach Artikel 184 obliegenden Verpflichtung sei es gleichwohl kaum 

möglich, die Annahme des vorliegenden Protokolles einfach zu verweigern. Vielmehr wäre zu 

erklären, daß die österreichische Regierung die Absicht habe, die Restitutionspflicht loyal zu 

erfüllen. Sie sei daher auch bereit, die im Protokolle getroffenen Bestimmungen über die 

Modalitäten der Durchführung dieser Verpflichtung zur Kenntnis zu nehmen und ihrerseits 

die sich hieraus ergebenden Vorkehrungen zu treffen. Zugleich aber wäre in der vom 

Bundesministerium für Äußeres zu verfassenden Antwortnote bezüglich des Umfanges der 

Restitutionspflicht die Ansicht der österreichischen Regierung zum Ausdruck zu dringen, daß 

die Durchführung des Artikels l84 die Feststellung der Identität des rückzuliefernden 

Gegenstandes voraussetze und weiters, daß dieser Gegenstand selbst im Machtbereiche der 

Republik Österreich gelegen sei. Die zur Feststellung der Identität erforderlichen Nachweise 

müßten von der Stelle, die die Restitution begehrt, erbracht werden. Österreich werde jedoch 

im Sinne des Protokolles die Verpflichtung auf sich nehmen, die Nachforschungen nach 

diesen Gegenständen nach Möglichkeit zu fördern. 

Von allgemeiner Bedeutung sei ferner der in dem vorliegenden Protokolle (Artikel 17, lit. 
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b) ausgesprochene Grundsatz, daß keine Bestimmung des Protokolles oder der in Zukunft 

hiezu noch erlassenden Nachträge dahin aufgefaßt werden dürfe, als solle dadurch eine 

Aufhebung oder Änderung des Artikels 184 oder der sonstigen darauf bezüglichen 

Spezialbestimmungen des Friedensvertrages bewirkt werden. Diese Bestimmung sei nach 

österreichischer Anschauung nur so aufzufassen, daß Österreich sich auf die Bestimmungen 

des Protokolles und seine Nachträge nicht zu dem Zwecke berufen dürfe, um hiedurch eine 

Einschränkung der im Artikel 184 auferlegten Verpflichtungen herbeizuführen. Diese 

Auffassung wäre gleichfalls in der Antwortnote zum Ausdruck zu bringen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wäre insbesondere noch folgendes zu bemerken: 

Zu Artikel 4: Als österreichisches Organ für die Durchführung des Artikels 184 komme 

zunächst das Staatskommissariat für Sachdemobilisierung des Bundesministeriums für 

Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten in Wien in Betracht, dem auch dermalen die 

Durchführung des Bundesgesetzes vom 14. Jänner 1921, B. G. Bl. Nr. 81, obliege. Da die 

österreichische Sektion der Reparationskommission auch die Nominierung einzelner 

verantwortlicher Funktionäre verlange, wären als solche vom Staatskommissariat für 

Sachdemobilisierung die Ministerialräte Dr. Emil Wohlgemuth und Dr. Heinrich Hillinger, 

sowie Oberbaurat Ing. Karl Pichler namhaft zu machen, welchen auch die entsprechenden 

Vollmachten zu geben wären. 

Nach der Bestimmung des vorletzten Absatzes des Artikels 4 solle sich das österreichische 

Organ für die Restitutionen in allen damit zusammenhängenden Angelegenheiten nur an den 

bei der Reparationskommission zu schaffenden Dienst („S . R . R . N . E .“) wenden. Von 

österreichischer Seite wäre analoger Weise zu verlangen, daß auch der „S . R . R . N . E .“ 

selbst sich in allen derartigen Angelegenheiten ausschließlich an die zuständige 

österreichische Stelle - das Staatskommissariat für Sachdemobilisierung - wende, was damit 

zu begründen wäre, daß dies zur Einheitlichkeit und Raschheit der Durchführung der zu 

treffenden Maßnahmen unbedingt notwendig sei. 

Nach Artikel 11 solle Österreich die Gefahren des Transportes der unter Artikel 184 

fallenden Gegenstände auch auf den außerhalb seines Gebietes befindlichen Strecken tragen, 

was unmöglich sei. Es wäre daher diese Verpflichtung auf das österreichische Gebiet bis zur 

Grenzstation einzuschränken. 

Nach Artikel 12 sollen die Kosten des Transportes der zu restituierenden Objekte bis zum 

Bestimmungsorte von Österreich getragen werden. Obwohl diese Bestimmung im Artikel 184 

des Friedensvertrages begründet sei, wäre doch unter Hinweis darauf, daß sich Österreich die 

erforderlichen fremdländischen Valuten nicht oder nur unter außerordentlich großen Opfern 
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beschaffen könnte, das Ersuchen zu stellen, ihm nur die Kosten des Transportes innerhalb 

seines Gebietes bis zur Grenze anzulasten. Diesbezüglich wäre auf die Analogie der 

Bestimmungen des Artikels 183, Absatz 2, und darauf hinzuweisen, daß auch die Tragung der 

Kosten der Transporte des auszuliefernden aeronautischen Materiales von Österreich nur bis 

zur Grenze verlangt worden sei. Wenn auch die Verpflichtung Österreichs zur Ablieferung 

seines Kriegsmateriales nach anderen Grundsätzen zu beurteilen sei, als die 

Restitutionspflicht, so seien doch die tatsächlichen Verhältnisse in beiden Fällen die gleichen. 

Eventuell werde im weiteren Verlaufe der Verhandlungen von österreichischer Seite das 

Anbot zu stellen sein, daß ihm die Kosten der Transporte außerhalb seines Gebietes auf 

Reparationskonto angelastet werden. Dem Staatskommissariate für Sachdemobilisierung wäre 

zur Bestreitung der mit der Rücklieferung verbundenen Auslagen (Entschädigungen und 

Transportkosten) ein entsprechender Kredit zur Verfügung zu stellen. 

Zu Artikel 15: Gegen diesen Artikel wäre keine prinzipielle Einwendung zu erheben; doch 

wäre in der Antwortnote darauf hinzuweisen, daß die der Reparationskommission selbst 

bekannten ungünstigen Verhältnisse auf den österreichischen Bahnen es diesen unmöglich 

machen, Lagerplätze oder Magazine für größere Mengen von Gütern bereitzustellen. Hieran 

wäre das Ersuchen zu knüpfen, bei den Anforderungen diese Verhältnisse berücksichtigen zu 

wollen. 

Zu Artikel 16: Die Reparationskommission wäre zu ersuchen, prinzipiell die Möglichkeit 

zuzulassen, daß für den Fall, als die von Österreich erhobenen Vorstellungen in einem 

einzelnen Restitutionsfall zureichend begründet erscheinen, für die Durchführung dieser 

Restitution von der österreichischen Sektion der Reparationskommission oder dem von ihr zu 

ernennenden Subkomitee ein angemessener Aufschub bewilligt werde; weiters wäre darauf 

hinzuwirken, daß in dem Verfahren von österreichischer Seite mündliche Aufklärungen 

gegeben wenden können. 

Der Berichterstatter verliest sodann den Entwurf der im Sinne dieser Ausführungen 

verfaßten Antwortnote der österreichischen Regierung. 

B.-M. Dr. P e s t a glaubt, daß der vom Bundesministerium für Verkehrswesen stets 

vertretene und vom Ministerrat in seiner Sitzung am 4. März d. J. gebilligte Standpunkt, es 

seien unter den nach Artikel 184 des Staatsvertrages von St. Germain rückzuliefernden 

Gegenständen Eisenbahnfahrbetriebsmittel nicht zu verstehen, in der nunmehr an die 

Reparationskommission zu richtenden Note zum Ausdruck zu bringen wäre. 

Ministerialrat Dr. W o h l g e m u t h hielte es für zweckmäßiger, diese Einzelfrage jetzt 

nicht herauszugreifen, zumal sich die Regierung hiedurch in keiner Weise präjudiziere. 
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Der Ministerrat genehmigt sohin den Entwurf der Antwortnote mit einer vom 

V o r s i t z e n d e n beantragten stilistischen Änderung und der Maßgabe, daß im Eingang 

der Note nicht von einer ausdrücklichen „zur Kenntnisnahme“ des Protokolles zu sprechen, 

sondern lediglich der Empfang der Note der Reparationskommission zu bestätigen sein wird. 
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Grünberger, Paltauf, Pesta, Resch, Heinl, Glanz; 
Pautz, Wohlgemuth, Leitner 
54., 7/3, 3 Uhr Nachmittag 

54., 7/3., 3 Uhr, Parlament  

Resch: Die Wohnungssektion wird künftighin 
„Wohnungs- und Siedlungsamt“ heißen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis. 

Resch: Sozialdemokraten und Großdeutsche und 
Christlichsoziale. „Wohnungs- und 
Siedlungsamt“. Die jetzige Sektion wird so 
umbenannt. 
Breisky: Wird da nicht Instanz selbständig? Wie 
veröffentlichen? 
Resch: Gar nicht. Bleibt Sektion. Rundschreiben. 
Pesta nimmt Absicht des Herrn Ministers zur 
Kenntnis. 

Artikel 184 
Wohlgemuth: 
Identität, Machtbereich, […] 
In dem Entwurf ist ausdrücklich vermieden 
worden, die Annahme auszusprechen oder die 
Annahme zu verweigern. 
<...> Allgemeine Gesichtspunkte. 
Paltauf: Man sollte das Wort „zur Kenntnis 
genommen“ vermeiden. Ob es jetzt heißt „von 
Kenntnis nehmen“ oder „zur Kenntnis nehmen“ 
wäre alles eins. 
Glanz: Es wäre besser, wenn man künftig den 
Empfang der Note bestätigen würde, mit 
welcher das Protokoll übermittelt wurde. 
Angenommen. 
Wohlgemuth: Laut vorletztem Ministerrats-
Beschluss soll in der Note aufgenommen 
werden, dass Artikel 184 auf rollendes Material 
keine Anwendung findet. In der 
interministeriellen Besprechung wurde gegen 
Antrag Verkehrswesen der Meinung Ausdruck 
gegeben, dass andere Gegenstände, die nicht 
aufgezählt sind, nicht berührt werden sollen. Ich 
halte es für besser, die Note damit nicht zu 
beschweren. 
Pesta: Das rollende Material ist im III. Abschnitt 
des Friedensvertrags separat behandelt. Das 
rollende Material ist etwas so auffälliger, dass 
wenn man [...] im Artikel 184. 
Wohlgemuth:  Es wäre besser, diese einzelne 
Frage nicht herauszugreifen. Wir präjudizieren 
uns in keiner Weise.  
Pesta: Ich ziehe das zurück. 
Breisky: „werden“ in „würden“  
 
Allgemeine Teile angenommen. 
< Indem ... wird > 

Ministerialrat Wohlgemuth: 184. Verliest 
Schreiben an Reparations-Kommission.  
 
 
 
 
Erläutert die allgemeinen Gesichtspunkte. 
Paltauf: Wir sollten „zur Kenntnis genommen“ 
vermeiden. Das Protokoll geht sehr weit. 
 
 
Glanz: Man sollte schreiben: Den Empfang 
bestätigen der Note, mit welcher das Protokoll 
übersendet wurde. 
 
Wohlgemuth: In letzten Ministerrat wurde 
beschlossen, dass 184 nicht Anwendung auf 
rollendes Eisenbahn-Material. Es wäre 
zweckmäßig, auf einzelne Fragen nicht 
einzugehen. Es müsste also die Note in diesem 
Sinne ergänzt werden. Aber ich glaube nicht, 
dass es gut ist, sich mit solchen Detailfragen zu 
beschweren. 
 
 
Pesta: im XII. Abschnitt, Absatz 3 ist das 
rollende Material. Die Fassung des Protokolls im 
Artikel III kann man sohin nicht ruhig 
hingenommen [sic!] . Aber ob es taktisch richtig 
ist, das ist zu ver […] - -  [51] //  
 
 
 
Breisky: Zum II. Absatz. [...] Änderung. 
[...]wort: „würden“. 
Allgemeine Teile zugestimmt. 
Spezialbestimmungen: 
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Paltauf: Artikel 5. Organisation hat allen 
Anweisungen - - - zu entsprechen. 
 
Wohlgemuth: Devra se conformer. Hat sich 
anzupassen. Es verlangt im […] vorzusehen [...]  
[28] // 
Paltauf: Laut Artikel 184 soll nur das Verfahren 
geregelt werden. Protokoll geht weit über das 
hinaus. Soll man darauf nicht reflektieren? 
 
 
Wohlgemuth: Es ist das richtig. Nachdem sie 
aber weitergehende Forderungen stellen, die 
nach unserer Ansicht dem Artikel 184 
widersprechen , so [...] wir durch unseren im 
allgemeinen Teil gemachten Ausführungen und 
Vorschläge, über die allerdings im Protokoll 
aufgenommenen [...]bestimmungen paraphieren 
zu können. Eine theoretische Bestreitung des 
Anspruchs scheint mir nicht möglich. 
Paltauf: Vielleicht könnte man im allgemeinen 
Teil anführen, dass uns Verpflichtungen 
auferlegt werden, die nicht möglich sind. Dass 
uns mehr zugemutet wird, als sogar nach der 
[...]-Fassung des 184 uns auferlegt wird. 
Wohlgemuth: Wir ersinnen als Antwort ein 
einfaches Diktat. 
 
 
 
 
Paltauf: 
 
Breisky. 
 
 
 
 
Angenommen. 
 
 

Wohlgemuth: Durchführung der Restitutionen. 
Staatskommissariat für Sachdemobilisierung 
sollte als österreichischer Vertreter figurieren. 
Fristen = [...]treten ? Nicht erwähnen, weil 
ungünstiger Eindruck. Auch die deutsche 
Regierung hat sich genötigt gesehen, solche 
Bestimmungen zu erlassen. Sache auch […] an 
den gemeldet werden, der sie nicht hat. 
Liest Rest der Note vor. 
„Gleichwohl“ 
Paltauf: Mir kommt vor, dass weit über das Ziel 
geschossen werde. Artikel 5, 7 „hat den 
Anweisungen zu entsprechen“.  
Wohlgemuth: „Devra se conformer“.  
 
 
Paltauf: Also unbedenklich.  
Nach 184 nur Verfahren festzustellen, wo nicht. 
Das Protokoll enthält aber weit über das 
Verfahren hinausgehende Verpflichtungen. Sollte 
man da nicht etwas deutlicher sein? 
Wohlgemuth: Es ist leider richtig, sehr 
weitgehend, fast Solidarhaftung. In der Praxis 
wird es nicht so gefährlich ausschauen. Im 
einzelnen praktischen Fall werden wir mit Erfolg 
- - - // 
 
 
 
 
Paltauf: Aber ich wäre doch dafür, dass wir die 
Frage präziser [...] sollen, dass uns mehr 
zugemutet wird, als nach der [...]fassung des 
Friedensvertrags verpflichtet sind. 
 
Wohlgemuth: Eine Kritik oder Polemik möchte 
ich vermeiden. Es hat uns alles nichts genützt. 
Breisky: Ich habe auch beinahe den Eindruck, 
dass es vielleicht vorsichtig wäre. - - - 
Es klingt im Deutschen etwas brüsk. Pas 
suffisant. 
Paltauf: Warum korrespondiert das 
Finanzministerium französisch? 
Breisky: Finanzministerium ist ermächtigt. 
Wohlgemuth: Ich korrespondiere auch 
französisch, aber in Form eines Privatschreibens. 
Grünberger: Auch mit der Reparations-
Kommission korrespondiere ich französisch. 
1) Der Antrag genehmigt mit den kleinen 
Modifikationen. Bezüglich der Note. 
Zusammenfassung der Note. 



54 – 1921-03-07 

 
½ 5 Uhr. 

2) Ne sera – ne serez. 
½ 5 
[52]  

 
 






























































